
Stiftungsgeschäft

FUNDATIO

(Entwurf: 26.03.2023)

Hiermit errichten wir,

1. Rechtsanwalt Dr. Erich Theodor Barzen, wohnhaft Augsburgerstraße 9, 80337 München

2. Rechtsanwalt Dr. Stefan Fritz, geschäftsansässig Burgerfeld 9a, 85570 Markt Schwaben,
und

3. Rechtsanwalt Dr. Christoph Mecking, geschäftsansässig Institut für Stiftungsberatung,
Eisenacher Straße 29a, 10781 Berlin;

als Stifter

eine Stiftung des bürgerlichen Rechts als Verbrauchsstiftung, die den Namen FUNDATIO führen, ihren
Sitz in Bottrop haben und Rechtsfähigkeit erlangen soll.

Die Bestimmungen über den Zweck, Namen, Sitz und die Bildung des Vorstands der Stiftung enthält
die Satzung, die Bestandteil dieses Stiftungsgeschäfts ist.

Der Stiftung werden zunächst insgesamt 10.000 € (zehntausend Euro) gewidmet, darunter:

1. Barvermögen in Höhe von 5.000 €,  welches der Stiftung vom Stifter zu 1. zugewendet wird;

2. Barvermögen in Höhe von 2.000 €, welches der Stiftung vom Stifter zu 2. zugewendet wird;

3. Barvermögen in Höhe von 3.000 €, welches der Stiftung vom Stifter zu 3. zugewendet wird.

Das Stiftungsvermögen ist einen Monat nach Zugang der Anerkennung fällig. Es kann in jährlichen
Raten zu zehn gleichen Anteilen über die Zeit, für die die Stiftung errichtet wird, übertragen werden.

Mitglieder des Vorstandes sind die drei Stifter; Dr. Erich Theodor Barzen ist Vorsitzender. Er lädt
unverzüglich nach Zugang der Anerkennung zu einer konstituierenden Sitzung des Vorstandes ein, auf
der die Geschäftsordnung der Stiftung zu beschließen ist.

München, den … Dr. Erich Theodor Barzen

Markt Schwaben, den … Dr. Stefan Fritz

Berlin, den … Dr. Christoph Mecking


